
Zum Amtlichen Mitteilungsblatt für den Kreis Steinburg 

Bekanntmachung Nr. 21/2026 
 
 

Feststellung des Leerbleibens eines Sitzes 
 
Der Kreistagsabgeordnete Herr Dirk Reimers ist verstorben. Bei der Wahl zum Kreis-
tag trat Herr Reimers für die Alternative für Deutschland (AfD) auf. 
 
Gemäß § 44 Abs. 3 des Gesetzes über die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen in 
Schleswig-Holstein (Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - GKWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 151), zuletzt geändert durch 
Art. 64 LVO vom 27.10.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 514), stelle ich  
 

das Freibleiben des Sitzes 
 
fest. Die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber auf dem Wahlvorschlag der AfD ist 
erschöpft, er verfügt über keine nachrückenden Personen mehr. Durch das Freibleiben 
des Sitzes vermindert sich bis zum Ende der laufenden Wahlperiode bei Feststellung 
der Beschlussfähigkeit die gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Kreistags. 
 
Gegen diese Feststellung können alle Wahlberechtigten des Kreises Steinburg gemäß 
§ 44 Abs. 3 GKWG in Verbindung mit § 38 GKWG binnen eines Monats nach dieser 
Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Kreiswahlleiter in 25524 
Itzehoe, Viktoriastraße 16-18, Einspruch erheben. Die Einspruchsfrist beginnt gemäß 
§ 87 Abs. 3 der Landesverordnung über Wahlen in den Gemeinden und Kreisen (Ge-
meinde- und Kreiswahlordnung - GKWO) in der Fassung vom 09.12.2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 643), zuletzt geändert durch LVO vom 14.11.2024 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 838), am 25.02.2026. 
 
 
Itzehoe, den 19.02.2026 
II 3 - Kreiswahlamt -  Kreis Steinburg 
Viktoriastr. 16-18, 25524 Itzehoe Die stellv. Kreiswahlleiterin 
   gez. Böthern 

   


